
Pflegehelfer/-in SRK
Ein Lehrgang für Sie? 



> Liegen Ihnen andere Menschen am Herzen?
> �Möchten Sie sich Kenntnisse  

im pflegerischen Bereich aneignen?
> �Planen Sie einen Wiedereinstieg ins Berufsleben?
> �Sind Sie schon längere Zeit in der Pflege tätig  

oder pflegen Sie sogar einen Ihnen nahestehenden 
Menschen zuhause und möchten Ihr Wissen  
weiter vertiefen?

Der gesamtschweizerisch anerkannte Lehrgang 
Pflegehelfer/-in SRK wird seit 50 Jahren angeboten 
und ist heute an manchen Orten Voraussetzung, um 
eine Anstellung im Bereich der Gesundheits- und 
Krankenpflege zu erhalten.

Im Lehrgang erwerben Sie ein breites Wissen über 
die Bedürfnisse von gesunden, kranken und/oder 
behinderten Menschen. Unter der Anleitung von 
ausgebildeten Pflegefachpersonen können Sie das 
Gelernte üben und umsetzen.

Der Lehrgang bietet Ihnen die Möglichkeit neue 
Erfahrungen zu sammeln und vermittelt Ihnen  
eine hervorragende Grundlage für eine Tätigkeit  
im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege.

Pflegehelfer/-in SRK  

Aufgaben der Pflegehelfer/-in SRK 

Als Pflegehelfer/-in SRK übernehmen Sie im Rah-
men der Ihnen übertragenen Kompetenzen Aufga-
ben in der Pflege und Begleitung von gesunden, 
kranken und behinderten Menschen. Das heisst, Sie 
unterstützen das ausgebildete Fachpersonal in  
der Pflege und Gesundheitsförderung oder entlasten 
pflegende Angehörige.

Der Lehrgang

Der Lehrgang Pflegehelfer/-in SRK dauert  
120 Theoriestunden und beinhaltet ein Praktikum 
von mindestens 12 Tagen. Kompetente Ausbild
nerinnen und Ausbildner vermitteln die erforder
lichen Kenntnisse in Theorie und Praxis. 
	
Als Pflegehelfer/-in SRK betreuen und pflegen Sie  
vor allem betagte, chronischkranke und behinderte 
Menschen in Alters- und Pflegeheimen, Spitalabtei
lungen, im spitalexternen Bereich (Spitex) und in den 
Entlastungsdiensten des SRK. Zudem stehen Ihnen 
diverse weitere Fortbildungsangebote des Schwei
zerischen Roten Kreuzes zur Verfügung.

«Ich helfe pflegebedürftigen  
Menschen ihre Selbstständigkeit so  
weit als möglich zu behalten.»

«Wenn es sie nicht gäbe, müsste  
man sie erfinden» (Aussage eines  
Pflegebedürftigen).
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Anforderungen 

> �Sie sind mindestens 16 Jahre alt.
> �Sie sind am Umgang mit hilfs- und pflege

bedürftigen Menschen interessiert.
> �Sie können sich in der deutschen Sprache  

schriftlich und mündlich verständlich ausdrücken.
> �Die Zusammenarbeit in einem Team  

bereitet Ihnen Freude.
> �Sie sind körperlich, geistig und seelisch gesund.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Kontakt und Auskunft:

Schweizerisches Rotes Kreuz  
Gesundheitsförderung
Rainmattstrasse 10, 3001 Bern
Telefon 031 387 71 11  
gf@redcross.ch 
www.redcross.ch


